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Zustandigkeit: gastgewerbliche Verfahren analog zu Baubewilligungsverfahren regeln

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat die notwenigen gesetzlichen Anderungen
vorzulegen, damit die Zustandigkeiten flr das gastgewerbliche Bewilligungsverfahren im We-
sentlichen gleich wie die Zustandigkeiten fir das Baubewilligungsverfahren geregelt sind: Ge-
meinden mit entsprechender Fachkompetenz sollen auf Gesuch hin die volle Bewilligungskom-
petenz fir den Gastgewerbebereich Glbernehmen kénnen. Jedoch soll keine Gemeinde vom
Kanton dazu verpflichtet werden kdénnen.

Begrindung:

Die heutige gesetzliche Ordnung Ubertragt die Zustandigkeit flr gastgewerbliche Bewilligungen
ausschliesslich den Regierungsstatthalteramtern (vgl. Art. 31 Abs. 1 GGG, BSG 935.11). Im Un-
terschied dazu erméglicht das Baugesetz (vgl. Art. 33 Abs. 3 BauG, BSG 721.0) eine differen-
zierte Handhabung: Gemeinden mit entsprechender Fachkompetenz und professioneller Bau-
verwaltung kénnen auf Gesuch hin die volle Baubewilligungskompetenz bernehmen. Die Re-
gelung im Baurecht hat sich bewahrt und schafft einen guten Ausgleich zwischen Gemeindeau-
tonomie und einheitlicher Rechtsanwendung. Gerade gréssere Gemeinden verfligen bereits
heute Uber die nétige Fachkompetenz und die politischen Strukturen, um diese Aufgaben im
Gastgewerbebereich wahrzunehmen. Selbstverstéandlich ist damit nicht gemeint, dass die Bau-
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behoérden neu fir die gastgewerblichen Bewilligungen zustandig sein sollen, sondern beispiels-
weise die kommunale Gewerbepolizei. Kleinere Gemeinden belassen diese bei den Statthalter-
amtern. Dadurch kann sichergestellt werden, dass jeweils die Behorde fir die gastgewerblichen
Bewilligungen zustéandig ist, die einerseits die lokalen Gegebenheiten am besten kennt und an-
dererseits politisch am besten legitimiert ist. Keine Gemeinde soll jedoch vom Kanton dazu ver-
pflichtet werden kdénnen, diese Kompetenz zu Gibernehmen, wenn sie das nicht méchte. Ein po-
sitiver Nebeneffekt ware zudem die Entlastung der Statthalteramter mit der gréssten Arbeitsbe-
lastung, ohne jedoch die kleineren Statthalteramter zu betreffen.

Der Regierungsrat hat sich in seinen Antworten auf friihere Motionen mit ahnlicher Zielsetzung
(vgl. 2012.RRGR.721, 2013.RRGR.105, 2019.RRGR.102) jeweils gegen eine Anderung der Zu-
standigkeitsordnung im Gastgewerbebereich ausgesprochen. Den damaligen Argumenten ist
Folgendes entgegenzuhalten:

- Der Regierungsrat betont, dass die heutige Regelung eine einheitliche Rechtsanwendung
sicherstelle. Dabei wird jedoch ausser Acht gelassen, dass auch bei Baubewilligungen — die
ahnlich komplexe, interdisziplinére Verfahren darstellen — eine differenzierte Kompetenzver-
teilung zwischen Kanton und Gemeinden méglich und praxiserprobt ist. Es ist nicht ersicht-
lich, weshalb das im Bereich des Gastgewerbes ausgeschlossen sein sollte.

- Gastgewerbliche Bewilligungen haben wie die Baubewilligungen auch eine politische Dimen-
sion: Sie betreffen Standortpolitik, Ortsentwicklung, Larmschutz, Sicherheit und die Gestal-
tung des offentlichen Raums. Es ist eine Frage der demokratischen Legitimation, ob die Ver-
antwortung fir solche Fragen bei einer kantonalen oder bei einer kommunalen Behdorde lie-
gen soll.

- Die elektronische Abwicklung von Bewilligungsverfahren eroffnet neue Méglichkeiten zur
Standardisierung bei gleichzeitiger Dezentralisierung. Der Regierungsrat selbst betont die
Bedeutung digitaler Verfahren. Damit kann einer Praxiszersplitterung entgegengewirkt wer-
den, auch wenn neben den zehn Statthalterdmtern neu auch einige grossere Gemeinden fir
gastgewerbliche Bewilligungsverfahren zustandig sind. Damit entféllt ein zentrales Argument
fur die bisherige ausschliessliche Zusténdigkeit bei den zehn Statthalteramtern.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 25.06.2025 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 306067 | Geschaftsnummer: 2025.GRPARL.348

22



	Zuständigkeit: gastgewerbliche Verfahren analog zu Baubewilligungsverfahren regeln

